
  

 VERWALTUNGSGERICHT SIGMARINGEN   

     

 

 

 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 
und Artikel 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite des Gerichts 
unter dem Menüpunkt „Service“ / „Informationen zum Datenschutz in der Justiz“. Auf Wunsch übersenden wir 

diese Informationen auch an Verfahrensbeteiligte in Papierform. 
Dienstgebäude:       

Karlstraße 13  Vermittlung Telefax     

72488 Sigmaringen 07571 1821-300 07571 1821-333     

 

Verwaltungsgericht Sigmaringen  Karlstraße 13 72488 Sigmaringen 
 
 
Dr. Kroll & Partner Rechtsanwälte mbB 
Pfenningstraße 2 
72764  Reutlingen 
 

 

Sigmaringen, 

 

Durchwahl: 

 

Aktenzeichen: 

 

11.07.2023 

 

07571/1821-332 

 

10 K 1144/21 

 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen: 19/03760 DK 
 
Verwaltungsrechtssache 
Verein für Natur- und Umweltschutz Zollernalb e.V.  
gegen Land Baden-Württemberg  
wegen Zugang zu Umweltinformationen (Holcim Dotternshauen) 
 
Das Verwaltungsgericht hat die unten angegebene Entscheidung getroffen. Die vollständi-
ge Entscheidung mit Rechtsmittelbelehrung wird Ihnen später zugestellt. Erst dann beginnt 
eine Rechtsmittelfrist zu laufen. Diese Mitteilung dient der vorläufigen Unterrichtung. 
 
Entscheidungsart: Urteil 

 
Tag der Entscheidung: 11.07.2023 

 
 
 
Entscheidungsformel: Der Bescheid des Regierungspräsidiums Tübingen vom 04. 

September 2020 und dessen Widerspruchsbescheid vom 17. 
März 2021 werden aufgehoben. Der Beklagte wird verpflichtet, 
dem Kläger die im Rahmen der kontinuierlichen Emissions-
messung erfassten Halbstundenmittelwerte mit Zeitbezug für 
die Jahre 2018 und 2019 in Bezug auf das Zementwerk der 
Beigeladenen in Dotternhausen zugänglich zu machen. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme 
der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese 
selbst trägt. 
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Die Zuziehung des Bevollmächtigten des Klägers für das Vor-
verfahren wird für notwendig erklärt. 

 
 
 
Auf richterliche Anordnung 
 
Fitz 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und trägt daher keine Unterschrift! 
 


